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Im Gespräch mit 

Rechtsanwalt  

Dr. Udo Kornmeier 
 

 

 
Samstag, den 08. August 2009 

 

 

SH: Gerne begrüße ich heute Herrn 

Rechtsanwalt Dr. Udo Kornmeier, Chef 

der Kanzlei Kornmeier & Partner aus 

Frankfurt am Main zu einem Gespräch 

rund um das Thema „Abmahnwahn.“ 

Zum besseren Verständnis für den inte-

ressierteren Leser: Ich werde im folgenden 

die Fragen abstrakt stellen und nicht fir-

menbezogen, damit kein Interessenkon-

flikt entsteht. 

 

 

 

Kurzes Biogramm des Interview-

partners: 
 

Dr. Udo Kornmeier, 

geboren am 16.6.1952 

in Düsseldorf. Studi-

um der Rechtswis-

senschaften an der 

Universität Köln. 

1976 erstes juristisches Staatsexamen. 1979 

zweites juristisches Staatsexamen. 1980 

Promotion am Lehrstuhl für internationa-

les Wirtschaftsrecht an der Ruhruniversi-

tät Bochum. 1980-1983 Anwalt bei Baker 

& McKenzie in Chicago und Frankfurt, 

sodann bis 1984 in München.  

 

 

1985 bis 1990 Director Business Affairs bei 

Sony Music Entertainment (Germany) 

GmbH sowie 1988 - 1990 Geschäftsführer 

von Sony Music Publishing GmbH. Seit 

Anfang 1991 als Rechtsanwalt in Frank-

furt/Main tätig. Seit 1996 geschäftsführen-

der Gesellschafter der Dr.K Entertainment 

Consulting GmbH mit Sitz in Frank-

furt/Main. 

 

 
-----------------Initiative Abmahnwahn-Dreipage--------------- 

 

 

SH: Herr Dr. Kornmeier, Ihre Kanzlei ist 

eine der wenigen, die seit ca. 2004 Verstö-

ße gegen das Gesetz über Urheberrecht 

und verwandte Schutzrechte (Urheber-

rechtsgesetz) abmahnt. Welchen persönli-

chen Standpunkt vertreten Sie allgemein 

zum Thema Abmahnung sowie Filesha-

ring? 

 

 

Dr. Kornmeier: Vorab zur Klarstellung: 

Wir sind anwaltlich im Bereich Filesha-

ring nicht seit 2004, sondern seit Ende 

2006 (Link) tätig. Nun zu Ihrer Frage: 

Mein persönlicher Standpunkt zum The-

ma Filesharing ist ganz einfach: Diebstahl 

geistigen Eigentums ist Diebstahl und 

bleibt Diebstahl. Angesichts der Tatsache, 

dass legale Downloads eines Musiktitels 

in der Regel nicht mehr als EUR 0,99 kos-

ten, ist es unfassbar, wie viele Menschen 

nach wie vor Musik konsumieren wollen, 

ohne dem Kreativen noch nicht einmal 

eine minimale Vergütung im Austausch 

für den Konsum deren kreativen Leistun-

gen zu kommen zu lassen. 

 

 

http://www.zahnarzt-dr-mueller.com/PDF/Haemer.pdf
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SH: Berechtigter Kritikpunkt ist und 

bleibt, dass bei einer einheitlichen Rechts-

lage die Forderungen in Bezug auf den 

zivilrechtlichen Schadensersatz sowie 

anwaltliche Tätigkeit von Kanzlei zu 

Kanzlei einfach zu breit gefächert sind. So 

reichen die meist pauschalen Forderungen 

z.B. von EUR 150,00 bis EUR 1.800,00 bei 

einer streitgegenständlichen Tonaufnah-

me. Dabei, so glaube ich, sollte doch eher 

der erzieherische Effekt im Vordergrund 

stehen, da die meisten Verletzer nicht au-

tomatisch die abgemahnten Anschlussin-

haber selbst sind. Glauben Sie, dass das 

Prozedere der Abmahnung, wie es jetzt 

praktiziert wird, der Weisheit letzter 

Schluss ist? 

 

 

Dr. Kornmeier: Die teilweise unter-

schiedlich hohen Forderungen einzelner 

Rechteinhaber beruhen darauf, dass es 

sich hierbei in der Regel um Vergleichs-

angebote handelt. Es steht jedem Rechte-

inhaber frei, bei welcher Höhe er sein 

Vergleichsangebot ansetzt. Neben einer 

finanziellen Kompensation für den ent-

standenen Schaden sollen die Abmah-

nungen natürlich auch einen erzieheri-

schen Effekt bzw. eine Abschreckungs-

wirkung für die Zukunft nach sich ziehen, 

damit urheberrechtlich geschütztes Mate-

rial der Mandanten bzw. der originären 

Rechteinhaber nicht mehr illegal angebo-

ten wird und mit dem legalen Angebot 

wieder mehr Geld verdient werden kann.  

 

Unsere Mandantschaft vertritt den Stand-

punkt, dass man diese Ziele am besten mit 

moderaten Vergleichsangeboten erreichen 

kann. Mit dem im Regelfall bei einer Ver-

breitung einer einzelnen Tonaufnahme 

angebotenen Vergleichsbeträgen in Höhe 

von EUR 400,00 bis EUR 500,00 bewegt 

sich unsere Mandantschaft sicherlich 

deutlich am unteren Ende der Skala. 

Selbstverständlich kann man es aber kei-

nem Rechteinhaber verbieten, jeweils den 

tatsächlich entstandenen Schaden ersetzt 

zu verlangen. Forderungen von EUR 

1.000,00 oder mehr halte ich allerdings für 

kontraproduktiv. Eine Abschreckung lässt 

sich sicherlich auch mit geringeren Sum-

men erzielen. Eine Abmahnung soll nie-

manden finanziell ruinieren, sondern ein 

„Warnschuss“ sein.  

 

Ob das „Prozedere der Abmahnung“ der 

Weisheit letzter Schluss ist, ist eine 

schwierige Frage. Ein gewisser Abschre-

ckungseffekt im Einzelfall ist wie gesagt 

erwünscht und wird sicherlich auch er-

reicht. Ich gehe nicht davon aus, dass der 

Adressat einer Abmahnung, wie immer er 

auch hierauf reagiert, die entsprechende 

Tonaufnahme oder andere Tontaufnah-

men weiterhin anbieten wird.  

 

 

 
 

 

Im Großen und Ganzen gesehen werden 

jedoch weiterhin Millionen von urheber-

rechtlich geschützten Dateien wie Tonträ-

ger, Filme, Software etc. illegal getauscht. 

Ein Unrechtsbewusstsein ist bei einem 

Großteil der Menschen weiterhin nicht 

vorhanden, wenn es um Rechtsverletzun-

gen geht, die sich im Internet abspielen. 

Man kann wohl nicht davon ausgehen, 

dass entsprechend viele Menschen CDs in 

dieser Größenordnung stehlen und dann 

auch noch illegal vervielfältigen und um-

http://www.kornmeier.de/
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sonst verteilen würden. Das entsprechen-

de Verhalten im Internet stellt für die 

meisten jedoch wohl immer noch ein Ka-

valiersdelikt dar. Eventuell kommt auch 

hinzu, dass viele Rechtsverletzer immer 

noch hoffen, nicht entdeckt zu werden, da 

das Internet „anonym“ zu sein scheint.  

 

Dann darf man auch nicht vergessen, dass 

viele sich als „Opfer“ einer scheinbar un-

berechtigten oder überzogenen Abmah-

nung sehen. Das ist natürlich eine will-

kommene Entschuldigung, wenn man bei 

einem verbotenen Verhalten erwischt 

wird. Oder man schiebt der Musikindust-

rie selbst die Schuld in die Schuhe, weil 

diese es angeblich verschlafen hätte, ein 

attraktives Angebot im Onlinebereich zu 

schaffen. Das kann ja sein, hat aber mit 

der rechtlichen Situation rein gar nichts zu 

tun. Wenn ich ein Auto klaue, kann ich ja 

später auch nicht erklären, die neuen Mo-

delle wurden aber wirklich nicht schön 

präsentiert vor dem Autohaus. 

 

 

 
-----------------Initiative Abmahnwahn-Dreipage--------------- 

 

 

 

SH: Es gibt in den verschiedenen Ver-

braucherforen die unterschiedlichsten 

Meinungen sowie z.T. auch diverse Ver-

schwörungstheorien. Wenn Sie ein Rech-

teinhaber mit der Wahrung Ihrer Interes-

sen beauftragt, wie erfolgt dann der 

Nachweis, dass die entsprechende Man-

dantin die ausschließlichen oder einfa-

chen Nutzungs- und Verwertungsrechte 

besitzt? Geschieht dies per Glaubhaft-

machung oder werden vorab die existie-

renden Verträge überprüft? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kornmeier: Selbstverständlich 

überprüft unsere Mandantschaft Nut-

zungs- und Verwertungsrechte anhand 

externer Verträge. Bei etwaigen vertragli-

chen Lücken wird Wert darauf gelegt, 

dass seitens der Rechteinhaber ggf. ergän-

zende Versicherungen an Eides statt ab-

gegeben werden.  

 

 

 
-----------------Initiative Abmahnwahn-Dreipage--------------- 

 

 

 

SH: Herr Dr. Kornmeier, vor geraumer 

Zeit haben Sie sich vor dem Gerichtsstand 

Frankfurt sehr kritisch zur sog. Interakti-

ven Musterklageerwiderung  geäußert. 

Nun bin ich, wenn ich Ihre Abmahn-

schreiben anschaue, als juristischer Laie 

der Meinung, dass diese  sich seit 2004 

wenig verändert haben. Bestimmt werden 

Sie bei Ihren Klageschriften das Fahrrad 

auch nicht zweimal erfinden und besitzen 

wahrscheinlich eine Art Musterklage-

schrift. Was beinhaltet allgemein Ihre Kri-

tik zur Interaktiven Musterklageerwide-

rung der Kanzlei Wilde-Beuger? 
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Dr. Kornmeier: Die Kritik richtete sich 

nicht gegen eine Musterklageerwiderung 

an sich, sondern an deren Verwendung in 

den Einzelfällen. Generell ist nichts gegen 

eine Verwendung von Mustertexten ein-

zuwenden. Die angesprochene Muster-

klageerwiderung greift ja auch alle rele-

vanten Punkte auf und zeugt von fachli-

cher Kompetenz. Für einen Abgemahnten 

oder dessen Rechtsanwalt kann sie sicher-

lich eine Hilfe darstellen. Da gibt es teil-

weise haarsträubende Verteidigungstakti-

ken sowohl im außergerichtlichen als 

auch im gerichtlichen Bereich.  Dass die 

Rechte bei der GEMA liegen oder der An-

schlussinhaber zum Filesharing berechtigt 

ist, weil er eine Flatrate hat, sind noch die 

harmloseren Argumente. Es gibt Katzen, 

die über Tastaturen laufen und Hunde, 

die die Original-CDs gefressen haben, 

weshalb sich der Tierhalter die entspre-

chende Aufnahme nochmals im Internet 

besorgen durfte. Aber auch Theorien über 

Verschwörungen zwischen Politikern, 

Musiklabels, Verwertungsgesellschaften 

etc. Da setzt man sich schon lieber mit 

einer Musterklageerwiderung auseinan-

der. 

 

Problematisch wird die Verwendung ei-

ner Musterklageerwiderung jedoch, wenn 

diese viele Angaben über die individuel-

len Verhältnisse beim Abgemahnten bzw. 

über die Nutzung seines Internetan-

schlusses enthält, die natürlich nicht in 

jedem Fall zutreffen. Es ist sicherlich nicht 

beabsichtigt, dass Abgemahnte vor Ge-

richt falsche Angaben machen. Wir haben 

aber bereits erlebt, dass Anwälte längere 

Passagen oder gar den ganzen Schriftsatz 

wortgleich übernehmen. Dies sogar, ob-

wohl teilweise längst andere Angaben 

gemacht wurden.  

 

Aber auch generell kann es ja nicht sein, 

dass keiner der Beklagten die entspre-

chende Datei kennt, keiner eine Tausch-

börsensoftware auf dem Rechner hat, kei-

ner zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung 

zuhause war, jeder den Computer ausge-

schaltet hatte, jeder den Router vom Netz 

genommen hatte etc.  Da werden wir die 

Gerichte auch weiterhin darauf hinwei-

sen, dass entsprechende Angaben einfach 

abgeschrieben werden und daher mit be-

sonderer Vorsicht zu genießen sind. Erst 

recht liegen keine Ermittlungs- oder Zu-

ordnungsfehler vor. Das sieht man allein 

schon an der großen Anzahl von Abge-

mahnten, die sich einsichtig zeigen, den 

Verstoß zugeben und das außergerichtli-

che Vergleichsangebot annehmen. Dies-

bezüglich haben die Gerichte auch schon 

auf die Irrelevanz des entsprechenden 

Vortrags hingewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es besteht hier wie bereits angesprochen 

eine allgemeine Tendenz, die Täter- und 

Opferrollen immer mehr zu vertauschen.  
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Es ist immer noch so, dass der Rechtein-

haber durch den Abgemahnten in seinen 

Rechten verletzt wird und nicht umge-

kehrt. Wir erleben nun aber, dass der Ver-

antwortliche für eine Urheberrechtsver-

letzung als Opfer eines Ermittlungs- oder 

Zuordnungsfehlers dargestellt wird, des-

sen Daten unter Verstoß gegen Grundge-

setze herausgegeben worden sind und der 

nun zur Zahlung von überhöhten Kosten 

verdonnert werden soll wegen der Ver-

breitung einer Tonaufnahme, von der er 

angeblich noch nie gehört hat. Dies trifft 

im Regelfall eben gerade nicht zu. Es fah-

ren auch keine Hacker durch die Straßen 

und suchen ständig nach offenen W-Lan-

Netzen, um dann schnell eine Musikdatei 

in eine Tauschbörse einzustellen. In der 

Regel sind dies alles Schutzbehauptun-

gen. 

 

 
-----------------Initiative Abmahnwahn-Dreipage--------------- 

 

 

 

SH: Ein weiteres sensibles Thema bei uns 

Abgemahnten ist das der Klagen und Ur-

teile. Können Sie uns bitte aufzählen, wie 

viele gerichtliche Verfahren Ihre Kanzlei 

im Jahr 2008 und jetzt im 1. Halbjahr 2009 

geführt hat? 

 

 

 
 

Dr. Kornmeier: Es gibt keine feste An-

zahl von Klagen pro Woche oder pro Mo-

nat oder eine strategisch geplante „Kla-

gewelle“. Im Jahre 2009 wurden im Na-

men von DigiProtect bisher wohl an die 

150 Zahlungsklagen bzw. Mahnbe-

scheidsvefahren eingeleitet. Daneben 

wurden zahlreiche einstweilige Verfü-

gungen beantragt und erlassen. 

 

 
-----------------Initiative Abmahnwahn-Dreipage--------------- 

 

 

SH: Wenn man auf der Website Ihrer 

Mandantin schaut, bemerkt man gerade 

zwei Urteile aus dem Jahr 2009. Ist die 

Klageflut doch ein Märchen des Ab-

mahnwesens oder unterliegen Sie regel-

mäßig? Warum gibt es trotz angekündig-

ter Klageflut keine echten Urteile? 

 

 

Dr. Kornmeier: Eine „Klageflut“ hat 

unsere Mandantschaft für 2009 niemals 

angekündigt. Es wird genauso häufig ge-

klagt wie zuvor auch. Es laufen zahlreiche 

Verfahren. Welche Urteile auf der Websei-

te der Mandantschaft landen, entscheidet 

diese natürlich selbst. Neben den „echten“ 

Urteilen gibt auch eine Reihe von Aner-

kenntnis- und Versäumnisurteilen. Ferner 

finden auch vor Gericht noch häufig Ver-

gleiche statt. Hinzu kommen die erwähn-

ten einstweiligen Verfügungen, mit denen 

der Unterlassungsanspruch unserer Man-

dantschaft durchgesetzt wird. 

 

 
-----------------Initiative Abmahnwahn-Dreipage--------------- 
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SH: In aktuellen Unterlassungserklärun-

gen Ihrer Kanzlei wird neben der streitge-

genständlichen Tonaufnahme (Name des 

Künstlers und Tonaufnahme) auch der 

betreffende Tonträger thematisiert. “In 

einer Entscheidung des OLG Naumburg 

(Aktenzeichen: 10 W 65/06) steht, unter 

den Tenor eines Unterlassungstitels fallen 

nicht nur identische Handlungen, sondern 

auch solche, die von dem wettbewerbs-

widrigen Kern der verbotenen Handlung 

nur geringfügig abweichen, ihr also prak-

tisch gleichwertig sind, weil es sonst mü-

helos möglich wäre, den Titel zu unterlau-

fen.“ Als juristischer Laie könnte ich in-

terpretieren, dass man in Ihrer UVE erst 

wieder juristisch streiten muss, ob die 

Kerntheorie zutrifft oder nicht. Habe ich 

ansatzweise Recht oder sagen Sie mir 

jetzt, dass ich lieber bei Sachen bleiben 

soll, die ich verstehe? 

 

 

Dr. Kornmeier: Die Reichweite einer 

Unterlassungsklärung und die Bedeutung 

der Kerntheorie sind recht komplizierte 

juristische Fragestellungen. Eine Unterlas-

sungserklärung soll die Wiederholungs-

gefahr einer bestimmten Rechtsverletzung 

ausräumen. Die Frage, welche „kernglei-

chen“ Rechtsverletzungen hiervon erfasst 

sind, ist entscheidend für das Bestehen 

weiterer Unterlassungsansprüche, aber 

auch für das Fällig werden einer Vertrags-

strafe. Insgesamt ist festzustellen, dass 

abgegebene Unterlassungserklärungen 

immer unbestimmter werden. 

 

Es wird allerdings niemand, der für eine 

Tonaufnahme eine Abmahnung erhalten 

hat, von unserer Mandantschaft eine 

zweite Abmahnung erhalten wegen eines 

Titels, der auf demselben Album oder 

derselben Compilation enthalten ist. Es ist 

schlicht unzutreffend, dass in diesen Fäl-

len nach und nach Abmahnungen für die 

anderen Titel verschickt werden. Für an-

dere Rechteinhaber können wir natürlich 

nicht sprechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiteres Märchen ist übrigens, dass 

im Falle einer Zahlung oder Einigung eine 

zweite oder dritte Abmahnung folgt. Eine 

zweite oder dritte Abmahnung folgt 

schlicht dann und nur dann, wenn eine 

zweite oder dritte Rechtsverletzung vor-

liegt. So eine Rechtsverletzung kann man 

sich ja nicht ausdenken. Eine zweite oder 

dritte Abmahnung werden Sie also unab-

hängig davon erhalten, ob Sie bei der ers-

ten Abmahnung gezahlt oder nicht ge-

zahlt haben. Abmahnschreiben werden 

nach Eintreffen der Providerauskünfte 

versendet und nicht aus irgendwelchen 

Gründen zurückgehalten. Ebenso ist es 

Unsinn, dass Rechteinhaber ermittelte IP-

Adressen untereinander weitergeben. 

 

Hier scheint insgesamt sehr viel Verunsi-

cherung zu herrschen. Anders lässt es sich 

ja auch nicht erklären, dass Abgemahnte 

für den eigenen Rechtsanwalt teilweise 

deutlich höhere Summen bezahlen als die 

von den Rechteinhabern angesetzten Ver-

gleichssummen.  
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Wenn von mir jemand EUR 450,00 for-

dert, zahle ich doch einem anderen doch 

keine EUR 500,00 oder mehr damit ich die 

EUR 450,00 (angeblich) nicht bezahlen 

muss! 

 

 
-----------------Initiative Abmahnwahn-Dreipage--------------- 

 

 

SH: Herr Dr. Kornmeier, gestatten Sie 

mir eine letzte hypothetische Frage. Wenn 

ich von Ihrer Kanzlei wegen Verstoßes 

gegen das Urheberechtsgesetz abgemahnt 

sowie zur Abgabe einer strafbewehrten 

Unterlassungserklärung aufgefordert 

werden würde, ich aber unschlüssig wäre, 

wie ich reagieren sollte - was würden Sie 

mir empfehlen? 

 

 

Dr. Kornmeier:  Stellen Sie diese Frage 

im Ernst? Falls Sie illegal Musik in einer 

Tauschbörse öffentlich zugänglich ma-

chen, oder unter dem Gesichtspunkt der 

Störerhaftung hierfür verantwortlich sind, 

sollte es keine Alternative geben als dieje-

nige, eine strafbewehrte Unterlassungs- 

und Verpflichtungserklärung abzugeben 

und das Vergleichsangebot anzunehmen, 

um weitere Kosten zu vermeiden. 

 

 
-----------------Initiative Abmahnwahn-Dreipage--------------- 

 

 

SH: Natürliche wird es jetzt wieder Per-

sonen geben, die dieses Interview als 

Werbung für die abmahnende Kanzlei 

Kornmeier & Partner sehen, andere wer-

den vielleicht noch schlechter denken, 

aber meine Meinung vertrete ich nach wie 

vor. Wo sich die Gelegenheit bietet, ein 

Gespräch zu führen, werde ich es auch 

tun. Reden bzw. Standpunkterläuterun-

gen haben zwischen “verfeindeten“ Par-

teien noch nie geschadet. Abschließend 

möchte ich, passend zum Thema, Gustav 

Heinemann (1899-1976; dt. Politiker; SPD; 

1969-74 Bundespräsident) zitieren: 

 

„Wer nichts verändern will, wird auch 

das verlieren, was er bewahren möchte.” 

 

 

Ende 
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